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1. Zusammenfassung 

Die Marktgemeinde Peißenberg, im Landkreis Landkreis Weilheim-Schongau, beabsichtigt 
die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung >Hochreuther Straße / ehema-
liger Grillo Parkplatz<. Innerhalb des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemei-
nen Wohngebiets (WA) und eines Gewerbegebiets (GE) geplant. 
 
Das Planungsgebiet liegt im schalltechnischen Einwirkungsbereich der Hochreuther 
Straße, die westlich des Plangebietes in Nord-Süd-Richtung verläuft und der Bahnstrecke 
Peißenberg 3 Schongau, die im Norden liegt und in Richtung Ost-West ausgerichtet ist. 
Des Weiteren sind Immissionsbelastungen aus benachbartem Gewerbe, bzw. aus Gewer-
begebieten an den Planungsgebäude im Bereich WA zu betrachten. 
 
Für die gewerblichen Flächen innerhalb des geplanten Bebauungsplanes erfolgt eine 
Lärmkontingentierung nach der DIN 45691:2006-12, Geräuschkontingentierung, vom De-
zember 2006 /17/, so dass unter Berücksichtigung möglicher Vorbelastungen an den 
schützenswerten Bebauungen die zutreffenden Orientierungswerte der DIN 18005 /3/ 
eingehalten bzw. unterschritten werden können.  
 
Für unser Ingenieurbüro, Messstelle nach § 29b BImSchG, besteht die Aufgabe, die 
schallschutztechnische Verträglichkeit der gesamten Planung nach den einschlägigen 
rechtlichen und technischen Regelwerken zu ermitteln und hinsichtlich der maßgeblichen 
Immissionsorte bzw. des Gesamtgebietes zu bewerten. Einschlägig in der Bauleitplanung 
ist die DIN 18005 /3/. Die Beurteilung der Geräusche durch den Verkehrslärm erfolgt 
somit nach /3/ in Verbindung mit der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV /4/).  
 
Für die innerhalb der Wohnbauparzellen dargestellten Planungsgebäude, werden in der 
Untersuchung noch die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01 berech-
net.  
 

Die Untersuchung kommt hinsichtlich des einwirkenden Gewerbelärm zu folgendem Er-
gebnis: 
Durch die örtlichen Gegebenheiten für die einzelnen, umliegenden gewerblichen Flächen 
und der umgebenden Bestandsbebauungen (WA-Gebiete, bzw. MI-Gebiete), welche für 
die einzelnen Flächen bereits die einschränkenden Bebauungen darstellen, kann ohne 
detaillierte Berechnungen anstellen zu müssen mit Sicherheit die Aussage getroffen wer-
den, dass im Bereich der geplanten Wohnbaubarzellen P4 bis P7 des geplanten Bebau-
ungsplanes >Hochreuther Straße / ehemaliger Grillo Parkplatz< keine Konflikte hinsichtlich 
der gewerblichen Emissionen aus diesen Teilbereichen vorherrschen. Die örtlichen Situa-
tionen hierzu sind aus den Kapiteln 5.5 und 5.6 ersichtlich. 
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Die Untersuchung kommt hinsichtlich des Verkehrslärms zu folgendem Ergebnis: 
Die Beurteilung der Geräusche durch den Straßen- und Schienenverkehr erfolgt nach der 
DIN 18005 /3/ in Verbindung mit der 16. BImSchV /4/. Die Teilbereiche mit Wohngebäu-
den (Parzellen 4-7) werden im geplanten Bebauungsplan mit der Gebietsart >Allgemeines 
Wohngebiet< festgesetzt. Die Ausgangsdaten für die Emittenten (Schiene und Straße) 
sind im Kapitel 7.1 bzw. 7.2 detailliert dargelegt.  
 
Für Allgemeine Wohngebiete (WA) wurde im Beiblatt 1 der DIN 18005 /3/ ein Orientie-
rungswert (OW) von 55/45 dB(A) Tag/Nacht aus Verkehrslärm festgelegt. Die Immissi-
onsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV /4/ liegen jeweils um 4 dB(A) über den Orientie-
rungswerten. Die Berechnungen haben gezeigt, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005, sowie die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zur Tages- und zur Nachtzeit 
innerhalb der Parzellen im Nahbereich der Hochreuther Straße überschritten werden.  
 
•  Zur Tageszeit wird der berücksichtigte Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) 

um bis zu 6 dB(A) überschritten. Der um 4 dB(A) höhere Immissionsgrenzwert der 
16. BImSchV wird folglich um 2 dB(A) überschritten.  

•  Zur Nachtzeit wird der berücksichtigte Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) 
um ebenfalls bis zu 6 dB(A) überschritten. Der um 4 dB(A) höhere Immissionsgrenz-
wert der 16. BImSchV wird folglich auch zur Nachtzeit um 2 dB(A) überschritten.  

Die sich ergebenden Beurteilungspegel an sämtlichen Fassadenseiten und Stockwerken 
sind in der Anlage 2 (Schiene/Bahn), in der Anlage 3 (Straße) und in der Anlage 4 (Summe 
Bahn und Schiene) aufgeführt. Über die Farbskala ist dabei der entsprechende Konflikt 
zum WA-Orientierungswert bzw. zum Immissionsgrenzwert ersichtlich.  
 
Hinweis für die Parzellen 1-3, Gewerbegebiet / Büro oder Wohnen  
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete werden am Tag und in der Nacht 
durch den Verkehrslärm (Straße mit Schiene) um maximal 6 dB(A) überschritten. In Be-
zug zur Gebietsnutzung Gewerbegebiet (Parzellen 1-3), sind somit keine Konflikte bei 
möglichen Betriebswohnungen gegeben, da die Orientierungswerte für Gewerbegebiete 
am Tag und in der Nacht um 10 dB(A) über denen eines WA-Gebietes liegen.  
 
Allgemein gilt: Aktive, bauliche und/oder passive Schallschutzmaßnahmen 
sind zum Schutz der geplanten Nutzungen vor Verkehrslärm in Bereichen mit 
einer Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 
18005:2023-07 zu empfehlen, in Bereichen mit einer Überschreitung der Im-
missionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) sind 
diese zwingend erforderlich. 
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Zum aktiven Schallschutz: 
Gemäß den Vorgaben /26/ ist auch eine aktive Schallschutzmaßnahme zu prüfen. Auf-
grund der geplanten Bauhöhe von III bis IV ist ein aktiver Schallschutz aus städtebauli-
chen Gesichtspunkten und der Zufahrt oder Abfahrt aus dem Baugebiet und der notwen-
digen Überstandslängen sowie hinsichtlich der dann dennoch verbleibenden Überschrei-
tungen aus unserer Sicht hier nicht zielführend. Auf eine Prüfung hierzu wird auch nach 
Rücksprache mit dem Planungsbüro /25/ verzichtet.  
 
In diesem Fall sind bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Grundrissorientierungen 
(schutzbedürftige Räume nach DIN 4109:2018 zur lärmabgewandten Seite) in Verbin-
dung mit entsprechenden passiven Schallschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, 
verglaste Balkone, Wintergärten), sowie entsprechenden Belüftungsmöglichkeiten (kon-
trollierte Wohnraumlüftung) vorzusehen.  
 
Die Untersuchung kommt hinsichtlich der >Kontingentierung< zu folgendem Ergebnis: 
Entsprechend dem Formalismus der DIN 45691:2006-12 >Geräuschkontingentierung< 
/17/ können unter Beachtung der Vorbelastungen und ausschließlicher Anwendung der 
geometrischen Ausbreitungsdämpfung für die gewerblichen Flächen, die in der Tabelle 1 
aufgeführten Emissionskontingente ermittelt werden. Die Vergabe von möglichen Zusatz-
kontingenten wurde berücksichtigt. 
 

Tabelle 1: Emissionskontingent (LEK) der Kontingentflächen   

Emissionsfläche Emissionskontingent  

Teilfläche  Größe Tag (LEK,tags) Nacht (LEK,nachts) 

Teilfläche TF1  1.209,5 m² 56 dB(A) 41 dB(A) 

Teilfläche TF2 1.665,2 m² 58 dB(A) 43 dB(A) 

Teilfläche TF3 1.918,4 m² 55 dB(A) 40 dB(A) 

Die Eingabedaten und Ergebnisse der ermittelten Emissionskontingente für die gewerbli-
chen Flächen des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung >Hochreuther Straße / ehemali-
ger Grillo Parkplatz< sind im Kapitel 8.1.2 beschrieben. In der Anlage 5 ist die Situation 
grafisch dargestellt.  

 
Die entsprechende Vorbelastung an den Immissionsorten, sowie die dadurch ermittelten 
Planwerte nach /17/, sind im Kapitel 8.1.1 beschrieben und in der Tabelle 7 und Tabelle 
8 im Kapitel 8.1.2 entsprechend aufgeführt. 
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Maßgebliche Außenlärmpegel: 
Für den baulichen Schallschutznachweis der nach der Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) 
vorzuweisen ist, sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 für 
die einzelnen Stockwerke in der Anlage 6.2 dargestellt.  
 
Die maßgebliche Außenlärmpegel werden über den berechneten Verkehrslärm aus Straße 
und Schiene sowie durch den pauschalen Ansatz des Gewerbelärms bestimmt. Für den 
Gewerbelärm werden die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm /7/ bzw. die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 /3/ herangezogen. 
 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau0Schalldämm0Maße R2w,ges der Au-
ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen wurde nach DIN 4109-1:2018-01 >Schall-
schutz im Hochbau< /15/ über den maßgeblichen Außenlärmpegel abgeleitet.  
 
Gemäß den BayTB (Bayerische Technische Baubestimmungen), Anlage A Teil 5.2/1 ist 
ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist erforderlich, wenn 
 

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm am Ge-
bäude zu treffen sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder  

b) der >maßgebliche Außenlärmpegel< (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) (..) 
gleich oder höher ist als  
•  61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unter-

richtsräumen und ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in Krankenhäusern 
und Sanatorien  

•  66 dB(A) bei Büroräumen 
 
Planung Parkhaus innerhalb der Parzelle >P<  
Nach Angaben des Planungsbüros /25/ wird das Parkhaus innerhalb der Parzelle >P<, 
welches für die Anwohner und für sonstige Nutzungen zur Verfügung steht, auf der West-
seite und Südseite geschlossen ausgeführt. Somit werden die Wohngebäude im Bereich 
der Parzelle 4 und der Parzelle 7 entsprechend abgeschirmt. Eine Konfliktsituation ist 
dadurch nicht zu erwarten.  
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1.1. Anforderungen / Empfehlungen für Satzung und Begründung  

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Belange des Umweltschutzes zu berück-
sichtigen. Schädliche Umwelteinwirkungen sollen bei der Planung nach Möglichkeit ver-
mieden werden. In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB zu treffen. Nachfolgend sind für den Bebauungsplan Empfehlungen aufge-
zeigt, die nach Abwägung in die Satzung bzw. Begründung des Bebauungsplanes über-
nommen werden können.  
 

Hinweise für den Planzeichner: 

•  Die LEK - Werte sind in die betreffende Fläche im Bebauungsplan einzutragen bzw. im Sat-

zungstext zu beschreiben. Der Eintrag lautet z.B. für die Teilfläche TF1, Emissionskontingent: 

Tag / Nacht: LEK,T = 56 dB(A)/m² / LEK,N = 41 dB(A)/m². 

•  Weiterhin ist die zugehörige Kontingentfläche eindeutig kenntlich zu machen (Bezugsflächen 

gemäß beiliegender Planzeichnung in Anlage 5 bzw. Koordinatenfestlegung im UTM-32-Sys-

tem nach Anlage 5.2). 

•  Richtungssektoren und Bezugspunkte sind im Bebauungsplan darzustellen und im Sat-

zungstext zu beschreiben. 

•  Änderungen der gewerblichen Nutzfläche (insb. Vergrößerung, Heranrücken an IO) bedürfen 

einer erneuten schalltechnischen Beurteilung. 

•  Fassaden mit Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV durch Verkehrs-

lärm, an denen bauliche und / oder passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, sind 

im Plan mit Planzeichen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(Nr. 28.6 der Planzeichenverordnung- PlanZV vom 14.06.2021) hervorzuheben. 

•  Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind gemäß der Anlage 6.1 in der Begründung darzustel-

len. 

•  Fassaden mit maßgeblichen Außenlärmpegel g 61 dB(A) sind im Plan hervorzuheben. 

•  Das Planzeichen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Nr. 28.6 

der Planzeichenverordnung - PlanZV vom 14.06.2021) für die Überschreitung der 16. BIm-

SchV bzw. bei maßgeblichen Außenlärmpegel g 61 dB(A) ist unterschiedlich zu gestalten (z.B. 

andere Farbe) und mit dem jeweiligen Titel zu benennen.  

•  Die Verweise auf die Legende sind in eigener Zuständigkeit anzupassen. 
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Hinweise für die Marktgemeinde  

•  Die Textvorschläge für die Satzung und Begründung sind unter der Vorgabe erstellt, das für 

das Gebiet P4 bis P7 die Gebietseinstufung >Allgemeines Wohngebiet< herangezogen wird und 

die Marktgemeinde die Verkehrslärmsituation bis zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BIm-

SchV für Allgemeine Wohngebiete abwägt. Weiter, dass weitergehende aktive Schallschutz-

maßnahmen (Vollschutz aller Geschosse) im vorliegenden Fall auf Grund der örtlichen Gege-

benheiten (ungünstige Höhenentwicklung, ansteigendes Gelände der Straße zum Baugebiet, 

eingeschränktes Sichtdreieck bei der Zufahrt oder Abfahrt aus dem Baugebiet und der not-

wendigen Überstandslängen) nicht zielführend sind und deshalb hier nicht weiterverfolgt wer-

den. Eine entsprechende Abwägung ist durchzuführen. 

•  Die Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips an die Verkündung von Normen stehen einer 

Verweisung auf nicht öffentlich zugängliche DIN- Vorschriften in den textlichen Festsetzungen 

eines Bebauungsplanes nicht von vornherein entgegen (BverwG, Beschluss vom 29.Juli 2010- 

4BN 21.10- Buchholz 406.11 §10 BauGB Nr. 46 Rn 9ff.). Verweist eine Festsetzung aber auf 

eine solche Vorschrift und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter welchen Voraussetzun-

gen ein Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, muss der Plangeber sicherstellen, dass die 

Planbetroffenen sich auch vom Inhalt der DIN-Vorschrift verlässlich und in zumutbarer Weise 

Kenntnis verschaffen können. Den rechtstaatlichen Anforderungen genügt die Stadt, wenn 

sie die in Bezug genommene DIN-Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Be-

bauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereithält und hierauf in der Bebauungs-

planurkunde hinweist (BverwG, Beschluss vom 29.Juli 2010- 4BN21.10- a.a.O. Rn 13); 

•  Durch die räumlichen Verhältnisse (geringe Abstände zwischen bestehender Wohnnutzung in 

der Nachbarschaft und geplanter Gewerbenutzung), der bestehenden gewerblichen Vorbelas-

tung, der deutlichen Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 beim 

Ansatz typischer flächenbezogener Schallleistungspegel (GE- Gebiete gelten nach DIN 18005-

1 erst als uneingeschränkt bei immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungspegeln 

von tagsüber / nachts jeweils 60 dB(A) / m²) sowie der Unsicherheit über die im Gewerbege-

biet unterzubringenden Nutzungen wird im vorliegenden Fall empfohlen, nach § 1 Abs. 

5 BauNVO ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) festzusetzen, in dem Gewer-

bebetriebe bzw. Handwerksbetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, ferner Ge-

schäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personal, Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig sind. Dieses "eingeschränkte Gewerbe-

gebiet" entspricht nach dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes (Beschl. v. 

15.04.1987, Az.: BVerwG 4 B 71.87) seiner allgemeinen Zweckbestimmung nach noch dem 

Typus eines Gewerbegebietes. 

•  Der Gliederungspunkt >Wohnen im Gewerbegebiet< muss nicht in die Festsetzungen über-

nommen werden, sofern diese unzulässig sind. 
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1.2. Für die Bebauungsplansatzung werden folgende Festsetzungen (kursiv 
gedruckt) vorgeschlagen: 

Zur Geräuschkontingentierung  

÷ Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in den folgen-
den Tabellen >Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)/m²< und >Zusatzkon-
tingente in dB(A) für die Richtungssektoren< angegebenen Emissionskontingente LEK 
und Zusatzkontingente LEK,zus,K nach DIN 45691:2006-12 >Geräuschkontingentierung< 
weder tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) über-
schreiten: 

Emissionskontingent LEK tags und nachts in dB(A) 
Kontingentfläche Emissionskontingent LEK [dB(A)/m²] 

Bezeichnung Fläche [m2] Tag (06-22 Uhr) Nacht (22-06 Uhr) 

Teilfläche TF1  1.209,5 m² 56 dB(A) 41 dB(A) 
Teilfläche TF2 1.665,2 m² 58 dB(A) 43 dB(A) 
Teilfläche TF3 1.918,4 m² 55 dB(A) 40 dB(A) 

÷ Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis D erhöhen sich die Emissions-
kontingente LEK um folgende Zusatzkontingente: 

Sektoren mit Zusatzkontingente (LEK,zus) Tag - Nacht 

Richtungssektoren mit Winkel 

zum Bezugspunkt  
(im Uhrzeigersinn, Norden = 0°) 

Zusatzkontingent [in dB(A)] 

Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) 

A 17 106 5 5 
B 106 230 0 0 
C 230 263 7 7 
D 263 300 5 5 

÷ Der Bezugspunkt BPzus für die Richtungssektoren hat folgende UTM 32 Koordinaten:  
X =653436,69 / Y = 5294698,61 

÷ Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 
45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immission-
sorte j LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,j zu ersetzen ist.  

÷ Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 der DIN 45691:2006-12 ist 
anzuwenden; sie wird nicht ausgeschlossen. 

÷ Als Bezugsfläche zur Ermittlung der zulässigen Lärmemissionen aus dem Betriebs-
grundstück(en) ist das Grundstück innerhalb der festgesetzten Kontingentfläche her-
anzuziehen. 
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÷ Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so ist 
dieses Vorhaben dann zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht 
größer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Im-
missionskontingente. Die Regelung zur Summation gemäß Abschnitt 5 DIN 
45691:2006-12 findet Anwendung; sie wird nicht ausgeschlossen. 

 
Wohnungen im Gewerbegebiet:  

÷ Insofern Wohnnutzungen innerhalb der Gewerbeflächen realisiert werden sollen (Be-
triebsleiter, Betriebsinhaber, Aufsichtsperson), sind (nach dem Stand der Technik) 
Vorkehrungen zum Schallschutz auf Grundlage der DIN 4109:2018-01 zu treffen. Die 
Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109:2018-01 ist mit dem Bauantrag durch 
geeignete Nachweise zu belegen. Der zu erstellende Schallschutznachweis nach DIN 
4109:2018-01 ist sowohl auf den angemessenen Schutz gegen Gewerbelärm (aus 
benachbarten Gewerbeflächen) nach TA Lärm, als auch auf den Schutz gegen Ver-
kehrslärm nach DIN 18005 abzustellen. 

÷ Wohnungen für Betriebsleiter und Betriebsinhaber dürfen im Bebauungsplangebiet 
innerhalb der Parzellen 1-3 nur errichtet werden, wenn mit dem Bauantrag nachge-
wiesen wird, dass die Schutzwürdigkeit der Wohnungen zu keinen Einschränkungen 
der zulässigen Immissionen von benachbarten oder zukünftig möglichen hinzukom-
menden Gewerbebetrieben führt.  

 
Zum Verkehrslärm  

Planzeichen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (Nr. 28.6 der Planzeichenverordnung- PlanZV vom 14.06.2021) 

÷ Schutzbedürftige Räume (Wohn-, Schlaf- und Ruheräume sowie Kinderzimmer, 
Wohnküchen) i.S.d. DIN 4109-1:2018-01 (>Schallschutz im Hochbau 3 Teil 1: Min-
destanforderungen<) in Gebäuden, für deren Außenfassaden Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß Planzeichen festgesetzt wurden, 
sind möglichst so anzuordnen, dass sie über Fenster in Außenfassaden belüftet wer-
den, für die Festsetzungen durch das Planzeichen nicht getroffen sind (Grundrissori-
entierung).  

÷ Soweit eine Grundrissorientierung nicht für alle schutzbedürftigen Räume möglich ist, 
ist passiver- bzw. baulicher Schallschutz vorzusehen. Dabei müssen alle Außenfassa-
den des Gebäudes ein gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R2w,ges i.S.v. Ziff. 
7.1 der DIN 4109-1:2018-01 aufweisen, das sich für die unterschiedlichen Raumarten 
ergibt. Fenster, der mit Planzeichen gekennzeichneten Fassaden, sind mit schallge-
dämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten, die sicherstellen, dass auch im 
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geschlossenen Zustand die erforderlichen Außenluftvolumenströme eingehalten wer-
den (kontrollierte Wohnraumlüftung). Alternativ ist auch der Einbau anderer Schall-
schutzmaßnahmen (z.B. nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzte Wintergärten, 
verglaste Vorbauten und Balkone, Laubengänge, Schiebeläden etc.) zulässig. 

÷ An Fassaden mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel g 61 dB(A) ist nach der BayTB 
ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Aufenthaltsräume in Woh-
nungen, Übernachtungsräumen, Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen sowie bei 
Bettenräumen in Krankenhäusern und Sanatorien erforderlich. Gleiches gilt für Büro-
räume. 

÷ Die maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich aus der Anlage 6 der schalltechni-
schen Untersuchung der Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Auftragsnummer: 
8488.1/2023-RK, vom 28.03.2024 die der Begründung des Bebauungsplans beigefügt 
ist, wobei die konkreten maßgeblichen Außenlärmpegel ggf. an die Eingabeplanung 
(konkrete Lage und Höhe des geplanten Baukörpers innerhalb der Baugrenzen) an-
zupassen sind. 

Hinweise zur Satzung: 
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplans genannten DIN-Normen und weiteren Re-
gelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungs-
zeiten in der Gemeinde, Zimmer xx (zu empfehlen dort, wo der B-Plan zur Einsicht aus-
liegt) an Werktagen während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Die betreffenden 
DIN-Vorschriften usw. sind auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt. 
 

 

In die Begründung zum Bebauungsplan sind folgende Hinweise aufzunehmen: 

•  Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen ins-

besondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berück-

sichtigen. 

•  Für den Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung 8488.1/2023-RK 

der Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Altomünster, vom 28.03.2024 angefertigt, um 

für das Gewerbegebiet die an der schützenswerten Nachbarschaft zulässigen Lärm-

immissionen zu quantifizieren und beurteilen zu können, ob die Anforderungen des 

§ 50 BImSchG für die schützenswerte Bebauung hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt 

sind. Die Definition der schützenswerten Bebauung richtet sich nach der Konkretisie-

rung im Beiblatt 1 zur DIN 18005 >Schallschutz im Städtebau<. 
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•  Unter Berücksichtigung des Urteils 4 BN 45.18 des BVerG vom 07.03.2019 (hier für 

GE-Gebiet) wäre eine gebietsübergreifende Gliederung des Bebauungsplanes erfor-

derlich, da wegen der Vorbelastung und der bestehenden Wohnbebauung in unmit-

telbarer Nachbarschaft eine uneingeschränkte Kontingentfläche im Plangebiet selbst 

nicht realisierbar war (GE- Gebiete gelten nach DIN 18005 erst als uneingeschränkt 

bei immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungspegeln von tags-

über / nachts jeweils 60 dB(A) / m²). Voraussetzung für eine gebietsübergreifende 

Gliederung nach § 1 Abs. 4, Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 BauNVO ist, dass im Gemeinde-

gebiet noch mindestens ein Gewerbegebiet vorhanden ist, in dem keine Emissionsbe-

schränkungen gelten oder ein Teilgebiet mit Emissionskontingenten o.ä. besteht, die 

jegliche nach § 8 BauNVO gewerbliche Nutzung (Tag und Nacht) ermöglicht. Dies ist 

im vorliegenden Fall innerhalb des Gemeindegebietes nicht gegeben, so dass das Pla-

nungsgebiet als >eingeschränktes Gewerbegebiet" festgesetzt werden muss. Ein >ein-

geschränktes Gewerbegebiet" entspricht nach dem Beschluss des Bundesverwal-

tungsgerichtes (Beschl. v. 15.04.1987, Az.: BVerwG 4 B 71.87) seiner allgemeinen 

Zweckbestimmung nach noch dem Typus eines Gewerbegebietes. 

•  Die festgesetzten Emissionskontingente bedeuten, dass auf den gewerblichen Teilflä-

chen TF1 und TF2 eine entsprechende Nutzung zur Tagzeit eingeschränkt auf der 

Teilfläche TF3 aufgrund der Nähe zu Wohnnutzungen und der geringeren Emissions-

kontingente eine entsprechende Nutzung zur Tagzeit weitergehend eingeschränkt 

möglich ist. Zur Nachtzeit ist die Nutzung entsprechend den in der Umgebung zur 

Nachtzeit niedrigeren Orientierungswerten gebietsüblich eingeschränkt. Bei Bauvor-

haben auf den Bebauungsplanflächen sollten daher bereits im Planungsstadium schall-

schutztechnische Belange berücksichtigt werden. Insbesondere sollten die Möglich-

keiten des baulichen Schallschutzes durch eine optimierte Anordnung der Baukörper, 

der technischen Schallquellen an den Baukörpern und der Schallquellen im Freien ge-

nutzt werden. Durch Abschirmung von Schallquellen durch Gebäude und/oder aktive 

Schallschutzmaßnahmen ist eine erhöhte Geräuschemission möglich.  

•  Die relevanten Immissionsorte sind der Anlage 5.1 der schalltechnischen Untersu-

chung 8488.1/2023-RK der Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Altomünster, vom 

28.03.2024 zu entnehmen.  
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•  Hinsichtlich des Verkehrslärms (Straße und Schiene) werden gemäß der schalltechni-

schen Untersuchung der Ingenieurbüro Kottermair GmbH im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 und die Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV für ein Allgemeines Wohngebiet eingehalten bzw. 

teilweise überschritten. Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets im Geltungs-

bereich des Bebauungsplans ist gleichwohl zulässig, denn die Überschreitungen durch 

den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärm der Hochreuther Straße und der 

Bahnstrecke Abschnitt >Hohenpeißenberg bis Peißenberg< können nach den Ergebnis-

sen der schalltechnischen Untersuchung der Ingenieurbüro Kottermair GmbH durch 

die in den Festsetzungsvorschlägen getroffenen baulichen und passiven Schallschutz-

maßnahmen ausgeglichen werden. Diese Schallschutzmaßnahmen werden im Bebau-

ungsplan auch festgesetzt.  

 
Hinweise durch Text: 

•  Mit jedem Bauantrag bzw. Nutzungsänderung ist ein qualifiziertes Sachverständigengutachten 

einer amtlich anerkannten Stelle nach § 29b BImSchG zum Nachweis der Einhaltung der 

schallschutztechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes >Hochreuther Straße / ehema-

liger Grillo Parkplatz< vorzulegen. Zudem ist die Einhaltung der Bestimmungen der TA Lärm 

innerhalb des Gewerbegebiets für schutzbedürftige Nutzungen nachzuweisen. Gemäß Art. 13 

Abs. 2 BayBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Ge-

räusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken 

ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entste-

hen. Gemäß § 12 BauVorlV müssen die Berechnungen den nach bauordnungsrechtlichen Vor-

schriften geforderten Schall- und Erschütterungsschutz nachweisen. 

•  Im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist zwingend 

der Schallschutznachweis nach DIN 4109-1:2018-01 für die Gebäude (alle Fassadenseiten) 

mit schutzbedürftiger Nutzung (Wohn-, Büronutzungen etc.) zu führen, falls die in der Anlage 

A5.2/1 3 Punkt 5 b der eingeführten BayTB (Bayerische Technische Baubestimmungen) ge-

nannten maßgeblichen Außenlärmpegel überschritten sind. 

•  Bei Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, welche in der schalltech-

nischen Untersuchung mit der Auftragsnummer 8488.1/2023-RK vom 28.03.2024 an den 

Plangebäuden aufgeführt sind, kann davon ausgegangen werden, dass auch bei direkt im 

Nahbereich befindlichen Außenbereichen (z.B. Terrassen) Überschreitungen vorliegen. Mit ge-

eigneten Maßnahmen z.B. durch abschirmende Maßnahmen ((Teil-) Einhausung, Vorsprünge 

etc.) oder Situierung der Freibereiche auf schallabgewandte Gebäudeseiten kann entgegen-

gewirkt werden. 
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•  Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren Regel-

werke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten 

in der Bauverwaltung der Marktgemeinde Peißenberg, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 

Die betreffenden DIN- Vorschriften sind auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patent- 

und Markenamt. 

 

Hinweis zu den flächenbezogenen Schallleistungspegeln (Emissionskontingente): 
Die zulässigen Emissionen eines Gewerbetriebes sind abhängig von der Grundstücks-
größe bzw. seiner Emissionsfläche. Die tatsächlich mögliche Schallleistung kann höher 
liegen, sofern eine schalloptimierte Planung in Bezug zu den Immissionspunkten erfolgt 
(z.B. Betriebsgebäude so planen, dass Emissionen auf Außenflächen durch das Gebäude 
selbst abgeschirmt werden, ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen zu den Immissionspunk-
ten errichtet werden, usw.). 
 
Altomünster, 28.03.2024 
Ingenieurbüro Kottermair GmbH  
 
 
____________________________  ____________________ 
Andreas Kottermair 
Stv. Fachlich Verantwortlicher 

Roman Knoll  
Fachkundiger Mitarbeiter 
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2. Aufgabenstellung 

Die Marktgemeinde Peißenberg, im Landkreis Landkreis Weilheim-Schongau, beabsichtigt 
die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung >Hochreuther Straße / ehema-
liger Grillo Parkplatz<. Innerhalb des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemei-
nen Wohngebiets (WA) und eines Gewerbegebiets (GE) geplant. 
 
Das Planungsgebiet liegt im schalltechnischen Einwirkungsbereich der Hochreuther 
Straße, die westlich des Plangebietes in Nord-Süd-Richtung verläuft und der Bahnstrecke 
Peißenberg 3 Schongau, die im Norden liegt und in Richtung Ost-West ausgerichtet ist. 
Des Weiteren sind Immissionsbelastungen aus benachbartem Gewerbe, bzw. aus Gewer-
begebieten an den Planungsgebäude zu betrachten. Für unser Ingenieurbüro, Messstelle 
nach § 29b BImSchG, bestand die Aufgabe, die schallschutztechnische Verträglichkeit des 
geplanten Vorhabens nach den einschlägigen rechtlichen und technischen Regelwerken 
zu ermitteln und hinsichtlich der maßgeblichen Immissionsorte zu bewerten. Einschlägig 
in der Bauleitplanung ist die DIN 18005 /3/. Alle weiteren Richtlinien und Normen zur 
Berechnung der Geräusche aus dem Gewerbelärm sind im Kapitel 9, aus dem Verkehrs-
lärm im Kapitel 7 und in Bezug durch durchzuführenden Geräuschkontingentierung im 
Kapitel 8 aufgeführt.  
 

3. Ausgangssituation und örtliche Gegebenheiten 

3.1. Örtliche Gegebenheiten 

Das geplante Bebauungsplangebiet >Hochreuther Straße / ehemaliger Grillo Parkplatz< 
liegt in westlicher Randlage des Marktes Peißenberg und wird im Norden und Westen 
durch die Hochreuther Straße, im Süden durch eine bestehende Wohnbebauung und im 
Osten durch Gewerbeflächen (Bauhofgelände des Marktes Peißenberg) begrenzt. Aus den 
nachfolgenden Grafiken ist die örtliche Situation ersichtlich.  
 
Abbildung 1: Übersichtdarstellung zur Lage des Gebietes nach /10/  

 

Planungsbereich  
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Städtebauliches Ziel ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Ansiedlung von dringend benötigten Gewerbeflächen, Bauflächen für sozialen Woh-
nungsbau sowie die Schaffung von Wohneinheiten für die heimische Bevölkerung. 

 

Abbildung 2: Übersichtdarstellung zur Lage des Gebietes nach /10/  

 

Abbildung 3: Auszug Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Peißenberg /19/  

 
  

Hochreuther  
Straße 

Bahnlinie  
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Abbildung 4: Auszug Flächennutzungsplan mit Änderungsbereich nach /25/ 

  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurnummern: 3139, 3177/2 so-
wie Teilfläche aus Flurnummer 3161/3 (Hochreuther Straße), Gemarkung Peißenberg. Bei 
den vorliegenden Grundstücken handelt es sich um eine ehemalige Gewerbefläche die 
zur Gänze als Parkplatzfläche (ehemaliger Grillo Parkplatz) genutzt wurde. 

 
Abbildung 5: Planzeichnung zum geplanten Bebauungsplan nach /25/  
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Das Gelände wird innerhalb des EDV-Programms /18/ unter Berücksichtigung der Höhen-
daten aus der Grundlage /11/ 
und den Planungsunterlagen 
/25/ digital nachgebildet. Das di-
gitale Geländemodell (DGM) zur 
Grundlage für die Berechnung 
zum Verkehrslärm ist aus der 
nebenstehenden Grafik ersicht-
lich, wobei noch ein Übersichts-
plan hinterlegt ist.  
 
Die Berechnungen zur Ge-
räuschkontingentierung erfol-
gen entsprechen den Rechenre-
geln der DIN 45691:2006-12 

/17/, wobei ausschließlich die geometrische Ausbreitungsdämpfung zu berücksichtigen 
ist. Ein Geländemodell wird nicht verwendet.  
 

3.2. Immissionsorte 

Die relevanten Immissionsorte zur Geräuschkontingentierung des Bebauungsplanes 
>Hochreuther Straße / ehemaliger Grillo Parkplatz< sind aus der Anlage 5 ersichtlich. Ent-
sprechend der DIN 45691:2006 /17/ ist die Emissionshöhe und Immissionsorthöhe gleich 
und wird hier mit 0 Meter angesetzt. 
 
Die Darstellung der Beurteilungspegel aus dem Verkehrslärm erfolgt mittels Gebäude-
lärmkarten (GLK) in der Anlage 2 (Schiene), Anlage 3 (Straße) und Anlage 4 (Schiene mit 
Straße). Die (GLK) ist eine automatisierte Einzelpunktberechnung, bei der die Lage der 
Immissionsorte aus den in der Geodatenbank zum Rechnen gekennzeichneten Fassaden 
und den Einstellungen im Rechenkern gewonnen wird. In den einzelnen Anlagen werden 
die Beurteilungspegel in den entsprechenden Grafiken stockwerksbezogen an den Pla-
nungsgebäuden dargestellt. Über die Farbskala ist dabei der entsprechende Konflikt zum 
Orientierungswert des Beiblatts 1 der DIN 18005 bzw. zum Immissionsgrenzwert der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) aufgezeigt.  
 
Die Immissionsorthöhe zum Verkehrslärm wird bei Gebäuden in SoundPLAN /18/ für das 
Erdgeschoss auf Geländehöhe +2,8 m (0,2 m über Fensteroberkante), jedes weitere 
Stockwerk.  
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4. Quellen- und Grundlagenverzeichnis 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 vom 26. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) 

/2/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO), Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

/3/ DIN-Richtlinie 18005:2023-07, >Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hin-
weise für die Planung<, Stand: Juli 2023, mit Beiblatt 1 >Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung<, Stand: Juli 2023 

/4/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 
1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334) 
geändert worden ist; mit Anlage 2 >Berechnung des Beurteilungspegels für Schie-
nenwege (Schall 03)  

/5/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Stand: April 1990 

/6/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-19, Ausgabe 2019 [BayMBl. 2021 
Nr. 255 vom 7. April 2021, Az. 49-43812-1-2] 

/7/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), vom 26. August 1998 
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 
1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017 [mit Schrei-
ben des BUM zur Korrektur Buchstaben Nr. 6.5 Satz 1 die Angabe "Buchstaben d 
bis f" durch die Angabe "Buchstaben e bis g" ersetzt werden müssen. In Nr. 7.4 die 
Angabe "Buchstaben c bis f" durch die Angabe "Buchstaben c bis g"] 

/8/ OVG Münster, Az: 2 B 1095/12, vom 16.11.2012 

/9/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV) vom 24.08.2016, Zeichen 72a-U8718.5-2016/1-1 >TA Lärm; Vollzug des 
Bebauungs- und Immissionsschutzrechts, maßgebliche Immissionsorte< 

/10/ BayernAtlasPlus: Topografische Karten und Luftbildansichten und Bebauungspläne 
im Internet, Stand: März 2024  

/11/ Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München, DGM1-Meter 
und CityGML-Daten im UTM-32-System, Stand: März 2024  
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/12/ Verkehrszahlen Bahn AG, E-Mail vom Fr 12.01.2024 Verkehrszahlen der Stre-
cke/n 5444  (Abschnitt Hohenpeißenberg / Peißenberg, Prognose 2030 DT) 

/13/ Verkehrsuntersuchung Peißenberg, Analyse der Verkehrsbelastungen und des Ver-
kehrsaufkommens Vergleich mit 1995 und 2012, vom März 2023, Prof. Dr.-Ing. Ha-
rald Kurzak, Gabelsbergerstraße 53, 80333 München, mit Ergänzung vom 
06.12.2023  

/14/ DIN 4109/11.89 >Schallschutz im Hochbau< mit Änderung A1 vom Januar 2001 und 
Beiblatt 1 vom November 1989 1989 [zurückgezogen, in TA Lärm /7/ noch enthal-
ten]  

/15/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau 3 Teil 1: Mindestanforderungen, 
Stand: Januar 2018; in Bayern als Technische Baubestimmung am 01.04.2021 ein-
geführt 

/16/ DIN 4109-2:2018-01 >Schallschutz im Hochbau 3 Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen<; in Bayern seit 01.04.2021 über weitere Maßga-
ben gem. Art. 81a Abs. 2 BayBO baurechtlich eingeführt  

/17/ DIN 45691:2006-12, Geräuschkontingentierung, vom Dezember 2006 

/18/ SoundPLAN-Manager, Version 9.0, Braunstein + Berndt GmbH,  
71522 Backnang - Berechnungssoftware mit Systembibliothek 

/19/ Flächennutzungsplan des Marktes Peißenberg, übermittelt über das Planungsbüro:  
Architekturbüro Hörner & Partner Gbr, An der Leithe 7, 86956 Schongau (s. /25/), 
Stand 2007 

/20/ Masterplan Markt Peißenberg, Gewerbegebiet Peißenberg, Fassung vom 
26.06.2023, Planung: Dietmar Narr, Landschaftsarchitekt BDLA und Stadtplaner 
ByAK 

/21/ Planzeichnung und Satzung zum Bebauungsplan >PKG Gelände an der Hochreuther 
Straße< der Marktgemeinde Peißenberg, Rechtskraft 20.11.2008  

/22/ B-Plan >Gewerbegebiet zwischen Böbinger- und Schongauer Straße<, Rechtskraft 
28.07.1982 

/23/ B-Plan >Teilgebiet an der Hochreuther Straße< (Engel) 1. Änderung, Beschluss: 
11.04.2022 

/24/ B-Plan >MTP/BHS-Gelände an der Hochreuther Straße<, 20.12.2019 
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/25/ Planungsunterlagen zum geplanten Bebauungsplan: >Hochreuther Straße / ehema-
liger Grillo Parkplatz<, Planung: Architekturbüro Hörner & Partner Gbr, An der Leithe 
7, 86956 Schongau, Planzeichnung (Stand 27.02.2024) mit Entwurf zur Satzung und 
Begründung  

/26/ Dr. Parzefall: Lärmschutz in der Bauleitplanung, Schreiben IIB5-4641-002/10, Bay-
erisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Juli 2014 

/27/ Urteil BverwG 4 CN 2.06 vom 22.03.2007 [Abwägbarkeit aktiver passiver Schall-
schutz] 

/28/ Beschluss Niedersächsisches OVG / OVG Lüneburg 1. Senat 1 MN 147/19 vom 
21.02.2020 [Wohngebietsausweisung bei hoher Lärmvorbelastung, Lärmwerte im 
Gebäudeinneren, im Anschluss an /27/] 

/29/ Urteil BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022 [Höhe von Lärmkontingenten für >un-
eingeschränkte Flächen<] 

/30/ Juris Praxisreport 19.05.2022, Emissionskontingentierung im Gewerbegebiet gemäß 
DIN 45691, Anmerkung zu VGH München, Beschluss vom 29.03.2022, 2 N 21.184 
von Prof. Dr. Ferdinand Kuchler, RA und FA für Verwaltungsrecht, Görg Partner-
schaft von Rechtsanwälten mbB, München  

/31/ Urteil BVerwG 4CN 8.19 vom 29.Juni 2021 [Lärmkontingentierung, Teilgebiete mit 
ausreichend hohen Emissionskontingenten] 
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5. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 

Die grundlegenden Anforderungen zur Berücksichtigung des Schallschutzes in der städ-
tebaulichen Planung ergeben sich aus der DIN 18005 in Verbindung mit deren Beiblatt 1 
/3/. 
 

5.1. Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 18005 

Die Lärmarten >Verkehr< und >Gewerbe< sind gemäß der geltenden Rechtslage getrennt 
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 /3/ sind 
schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung angegeben. Die Ori-
entierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren 
Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung 
bezogen werden. Bei Außen- und Außenwohnbereichen gelten grundsätzlich die Orien-
tierungswerte des Zeitbereichs >tags<. 
 
Tabelle 2: Orientierungswerte der DIN 18005 (Auszug) 

Gebietscharakter 
Orientierungswert (OW) 

Tag Nacht 

Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 (40) dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete 
(WS), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, Cam-
pingplatzgebiete 

55 dB(A) 40 (45) dB(A) 

Friedhöfe, Kleingarten-, Parkanlagen 55 dB(A) 55 (55) dB(A) 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 dB(A) 40 (45) dB(A) 

Dorf-/Mischgebiet (MD/MI), Dörfliche Wohngebiete 
(MDW), Urbane Gebiete (MU) 

60 dB(A) 45 (50) dB(A) 

Kerngebiet (MK) 60 (63) dB(A) 45 (53) dB(A) 

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 (55) dB(A) 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den Ge-
meinbedarf, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach 
Nutzungsart 

45 bis 65 dB(A) 35 bis 65 dB(A) 

Industriegebiete (Gl) - - 

Der höhere Wert () gilt für Verkehrslärm 
Die Nachtzeit dauert von 22.00 3 06.00 Uhr 
Hinweis:  Die DIN sieht keine Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit vor;  
 für Industriegebiet wird kein Orientierungswert angegeben; 

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum 
von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr.  
 
Die genannten Orientierungswerte sind als eine Konkretisierung für Anforderungen an 
den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in 
der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger 
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Planungsgrundsatz neben anderen Belangen3 z.B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung be-
stehender Stadtstrukturen3 zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei 
Überwiegen anderer Belange3 insbesondere bei Maßnahmen der Innenentwicklung3 zu 
einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.  
 
Als wichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslär-
mimmissionen werden in der Rechtsprechung im Rahmen der Bauleitplanung die Immis-
sionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV, /4/) herangezogen. 
Anzuwenden ist die Verkehrslärmschutzverordnung jedoch nicht, da sie nur für den Neu-
bau bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen relevant ist. 
 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Immissionsgrenzwerte 

Tag Nacht 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten und 

Kleinsiedlungsgebieten 
59 dB(A) 49 dB(A) 

in Kerngebieten, Dorfgebieten,  

Mischgebieten und Urbanen Gebieten 
64 dB(A) 54 dB(A) 

In Gewerbegebieten (GE) 69 dB(A) 59 dB(A) 

Industriegebiet (GI) Keine Angabe Keine Angabe 

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 06.00 Uhr 3 22.00 Uhr, als Nacht-
zeit der Zeitraum von 22.00 Uhr 3 06.00 Uhr. 

 

5.2. Grundsätzliche Aussagen zum Verkehrslärm (Allgemein) 

Gemäß §1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Es handelt sich 
um einen (von mehreren) im Rahmen des Abwägungsgebots (§1 Abs. 7 BauGB) zu be-
achtenden Belang. 
 
Für die Bauleitplanung sind (anders als z.B. für die Errichtung oder wesentliche Änderung 
eines Verkehrsweges nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) keine kon-
kreten Grenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche normativ festgelegt. Verschiedene technische Regelwerke, insbeson-
dere die DIN 18005 enthalten Orientierungswerte für die Zumutbarkeit von Lärmbelas-
tungen. Diese gelten nach der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte grund-
sätzlich auch im Rahmen der Bauleitplanung. Da es sich allerdings gerade nicht um kon-
krete Grenzwerte handelt, ist die Grenze des Zumutbaren von den Trägern der Bauleit-
planung (und den Gerichten) letztlich immer anhand einer umfassenden Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls und insbesondere der speziellen Schutzwürdigkeit des 
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jeweiligen Baugebiets zu bestimmen. Die Orientierungswerte geben (nur) Anhaltspunkte 
für die Zumutbarkeit von Lärmbeeinträchtigungen im Regelfall. 
 
Die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sind bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes in der Regel gegeben, wenn die Orientierungswerte der DIN 18005 an schutz-
bedürftigen Gebäuden in Geltungsbereich des Bebauungsplanes eingehalten werden. An-
dererseits ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) aner-
kannt, dass die Überschreitung der Orientierungswerte nicht zwangsläufig bedeutet, dass 
die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht eingehalten werden. Vielmehr 
kann im Einzelfall auch eine Überschreitung dieser Orientierungswerte mit dem Abwä-
gungsgebot vereinbar sein. Dies ist in der Rechtsprechung anerkannt für Überschreitun-
gen um 5 dB(A) und sogar um bis zu 10 dB(A). 
 
vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.2007 3 4CN 2/06, juris; BVerwG, Beschluß vom 18.12.1990 -4 N 6.88, juris  

 
Voraussetzung ist aber, dass es hinreichend gewichtige Gründe gibt, schutzbedürftige 
Bebauung trotz der vorhandenen Lärmbelastung an dem konkreten Standort zu realisie-
ren. Dazu gehört, dass Maßnahmen des aktiven Schallschutzes nicht möglich oder aus 
hinreichend gewichtigen Gründen nicht vorzugswürdig sind. Darüber hinaus muss jeden-
falls im Innern der Gebäude angemessener Lärmschutz gewährleistet werden. 
 
Durch Festsetzungen im Bebauungsplan, gestützt auf § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, ist es 
möglich, durch bauliche Schallschutzmaßnahmen (lärmabgewandte Orientierung der 
schutzbedürftigen Räume) bzw. passive Schallschutzmaßnahmen (Verwendung schall-
schützender Außenbauteile) im Inneren von schutzbedürftigen Räumen einen angemes-
senen Schallschutz zu erhalten. Auch kommt unter Umständen eine geschlossene Riegel-
bebauung in Betracht, um die rückwärtigen Grundstücksflächen effektiv abzuschirmen. 
In jedem Fall ist aber zu beachten, dass in einem durch Verkehrslärm vorbelasteten Be-
reich ein erhöhter Rechtfertigungsbedarf besteht. Dabei gilt, dass die für die Planung 
streitenden Belange umso gewichtiger sein müssen, je stärker die Verkehrslärmbelastung 
im Plangebiet bzw. je größer die dadurch belastete Fläche ist. Eine solche Bauleitplanung 
kommt aber insbesondere dann- trotzdem- in Betracht, wenn keine oder keine auch nur 
annähernd ähnlich geeignete Fläche für die weitere Siedlungsentwicklung zur Verfügung 
steht. 
 

Dies entspricht auch dem Inhalt des Beschlusses /28/ des OVG Lüneburg 1. Senat / OVG 
Niedersachsen 1 MN 147/19 vom 21.02.2020 im Anschluss an das BVerwG, Urteil vom 
22.03.2007 3 4CN 2/06 nach /27/. 
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5.3. Anforderungen nach DIN 45691:2006-12 (Geräuschkontingentierung) 

Um möglichen Summenwirkungen von Lärmimmissionen mehrerer Betriebe/Anlagen ge-
recht zur werden, erfolgte zur Regelung der Intensität der Flächennutzung in den ver-
gangenen Jahren die Festsetzung von Lärmkontingenten, sogenannte >immissionswirk-
same flächenbezogene Schallleistungspegel - IFSP<. Diese werden durch die 
DIN 45691:2006-12 /17/ abgelöst. In dieser werden Verfahren und eine einheitliche Ter-
minologie als fachliche Grundlage zur Geräuschkontingentierung in Bebauungsplänen für 
Industrie- oder Gewerbegebiete und auch für Sondergebiete beschrieben und rechtliche 
Hinweise für die Umsetzung gegeben. Der Hauptteil der Norm beschreibt die bisher viel-
fach übliche Emissionskontingentierung ohne Berücksichtigung der möglichen Richtwir-
kung von Anlagen. 
 
Im Anhang A der DIN 45691:2006-12 wird aufgezeigt, wie in bestimmten Fällen die mög-
liche schalltechnische Ausnutzung eines Baugebietes durch zusätzliche oder andere Fest-
setzungen verbessert werden kann. Hierbei erfolgt ergänzend zur Emissionskontingentie-
rung die Festsetzung sogenannter Zusatzkontingente: 

•  in bestimmte Richtungen (>Erhöhung der Emissionskontingente für einzelne Rich-
tungssektoren< nach Punkt A2 der DIN), 

•  für einzelne Immissionsorte (>Erhöhung der Emissionskontingente für einzelne Im-
missionsorte< nach Punkt A3 der DIN) oder 

•  für einzelne umliegende Gebietsnutzungen (>Festsetzung von nach betroffenen Ge-
bieten unterschiedenen Emissionskontingenten< nach Punkt A4 der DIN). 

Ferner wird in der DIN eine sogenannte Relevanzgrenze definiert, die besagt, dass unab-
hängig von der Einhaltung der Emissionskontingente 3 ggf. unter Berücksichtigung von 
Zusatzkontingenten 3 ein Vorhaben auch dann die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
erfüllt, wenn die Beurteilungspegel Lr die zutreffenden Immissionsrichtwerte an den maß-
geblichen Immissionsorten um jeweils mindestens 15 dB(A) unterschreiten. Die Ge-
meinde kann die Anwendung der Relevanzgrenze durch Festsetzung ausschließen. 
 
Grundsätzlich wird bei der Berechnung der Emissionskontingente LEK nur das reine Ab-
standsmaß ohne Bodendämpfung oder Luftabsorption berücksichtigt. Natürliche oder 
künstliche Abschirmungen auf dem Ausbreitungsweg, z. B. Gelände, Böschungen, aktive 
Schallschutzmaßnahmen, Gebäude usw. bleiben unberücksichtigt. Dabei werden die ge-
werblich zu nutzenden Flächen solange in Teilflächen unterteilt, bis ihre Abmessungen so 
gering sind, dass sie für die Berechnung als Punktschallquellen betrachtet werden kön-
nen. 
 
Die Differenz �L zwischen dem Emissionskontingent LEK und dem Immissionskontingent 
LlK einer Teilfläche am jeweiligen Immissionsort ergibt sich aus ihrer Größe und dem 
Abstand ihres Schwerpunktes vom Immissionsort. Sie ist unter ausschließlicher Berück-
sichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung (= Abstandsminderung) wie folgt 
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zu berechnen, wobei die Teilfläche in ausreichend kleine Flächenelemente zu zerlegen 
ist: 

&��,� = 210 lg �  ��4���,�� �
�

 �� 

sk,j =  Abstand des Immissionsorts vom Schwerpunkt des Flächenelements in m 

3 ��� = �� = Flächengröße der Teilfläche in m². 
 

Wenn die größte Ausdehnung einer Teilfläche i nicht größer als 0,5si,j ist, kann &Li,j nach 
Gleichung (3) der DIN wie folgt berechnet werden: 

&��,� = 210 lg � ��
����,� !  �� mit 

si,j = Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilfläche in m 
Si = Flächengröße der Teilfläche in m2. 

 

Öffentliche Verkehrsflächen, Grünflächen, allgemein Flächen, für die eine gewerbliche 
Nutzung ausgeschlossen ist, sind nach Kapitel 4.3 der DIN 45691:2006-12 von der Kon-
tingentierung auszunehmen. 
 
Zusatzkontingente für einzelne Richtungssektoren: 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden ein Bezugspunkt und von diesem ausge-
hend ein oder mehrere Richtungssektoren k festgelegt. Für jeden wird ein Zusatzkontin-
gent LEK,zus,k so bestimmt, dass für alle untersuchten Immissionsorte j in dem Sektor k 
folgende Gleichung erfüllt ist: 

�"#,$%�,� f �'(,� 2 10 lg � 10),*((,-,�.&(�,�)
�

 �� 

Die Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden. 
Im Bebauungsplan sind außer den Teilflächen auch der Bezugspunkt und die von ihm 
ausgehenden Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Die Sektoren sind zu 
bezeichnen. 
 

5.3.1. Hinweis zur Kontingentierung (allgemein) 

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung, v.a. durch das Bundesverwaltungsgericht 
BVerwG vom 07.03.2019 - 4 BN 45.18, muss innerhalb eines Bebauungsplangebietes bei 
der Ausweisung von GE- (auch GI-) Gebieten eine Fläche enthalten sein, die Tag und 
Nacht uneingeschränkt nutzbar ist (>interne< Gliederung). Bei Gewerbegebieten wäre dies 
nach DIN 18005-1 eine Fläche mit flächenbezogenen Schallleistungspegeln (FSP) von 
60/60 dB(A) je m² Tag/Nacht, bei GI-Gebieten eine Fläche mit LWA = 65/65 dB(A) je m² 
Tag/Nacht.  
 
Wenn eine solche Fläche innerhalb des Plangebietes nicht realisierbar ist, ist eine gebiets-
übergreifende, sog. >externe< Gliederung zulässig, sofern dies in geeigneter Weise im 
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Bebauungsplan selbst oder seiner Begründung dokumentiert wird. Falls ein solches Er-
gänzungsgebiet für die >externe< Gliederung in der Kommune nicht vorhanden und auch 
eine >interne< Gliederung nicht möglich ist, so muss das Gebiet als eingeschränktes Ge-
werbegebiet (GEe) mit detailliert genannten, zulässigen Nutzungen festgesetzt werden. 

 

Nach dem aktuellen Beschluss des BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022 /29/ hat das 
Gericht festgesetzte Emissionskontingente von 65/50 bzw. 65/52 dB(A) tags/nachts als 
für einen typischen Gewerbebetrieb ausreichend angesehen. Der VGH München hat sogar 
ausdrücklich festgestellt, dass es in einem Gewerbegebiet auch 60 dB(A) tags als ausrei-
chend ansieht (vgl. Rn. 18). Demnach ist es für eine sog. >gebietsinterne< Gliederung 
eines Gewerbegebiets ausreichend, wenn ein (ausreichend großes) Teilgebiet mit min-
destens diesen Kontingenten versehen wurde. Somit dürfen vor dem Hintergrund, dass 
auch ein an sich zu lauter Betrieb bei entsprechenden aktiven Schallschutzmaßnahmen 
und gegebenenfalls unter Beachtung gewisser organisatorischer Maßnahmen diese ein-
halten kann (vgl. Vietmeier, BauR 2018, 766), grundsätzlich keinen nicht erheblich beläs-
tigenden Gewerbebetrieb ausschließen.  
 
Nach den Ausführungen /30/ von Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Ferdinand Kuchler zum 
Beschluss des BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022 /29/ ist es demnach für eine sog. 
>gebietsinterne< Gliederung eines Gewerbegebiets ausreichend, wenn ein (ausreichend 
großes) Teilgebiet mit mindestens diesen Kontingenten tagsüber/nachts 60/52 dB(A) ver-
sehen wurde. 
 
Gemäß dem Urteil des BVerwG 4Cn 8.19 /31/ wurde zudem folgendes ausgeführt: <Alle 
als Gewerbegebiete festgesetzten Teilgebiete des angegriffenen Bebauungsplans sind mit 
einem Lärmemissionskontingent belegt. Das Oberverwaltungsgericht ist daher 3 im Aus-
gangspunkt zutreffend 3 der Frage nachgegangen, ob es ein Teilgebiet gibt, dessen Emis-
sionskontingent jeden nach § 8 BauNVO zulässigen Betrieb ermöglicht. Es ist Aufgabe 
der Tatsachengerichte zu bestimmen, wie hoch Emissionskontingente sein müssen, um 
dieser Anforderung zu genügen. Das Bundesverwaltungsgericht ist darauf beschränkt, 
die tatrichterliche Sachverhaltswürdigung revisionsrechtlich zu überprüfen<.  
 
Diesbezüglich wurde hier auch auf den aktuellen Beschluss des BayVGH 2 N 21.184 vom 
29.03.2022 /29/ verwiesen. 
 

Hinweis zu den flächenbezogenen Schallleistungspegel 
Die in der DIN 18005 genannten flächenbezogenen Schallleistungspegel (LWA88 von 
60 dB(A) für GE-Gebiete, LWA88 von 65 dB(A) für GI-Gebiete) und die Abstandsangaben 
können v.a. bei größerer Entfernung zum Immissionspunkt nicht direkt mit den Emissi-
onskontingenten LEK der DIN 45691:2006-12 /17/ verglichen werden. Eine Angleichung 
der DIN 18005 /3/ an die neueren Erkenntnisse (DIN 45691 /17/) erfolgte bisher nicht. 
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5.4. Anforderungen nach TA Lärm 

Je nach Schutzbedürftigkeit gelten nach /7/ folgende Immissionsrichtwerte: 
 
Tabelle 4: Immissionsrichtwert TA Lärm (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Immissionsrichtwert 

Tag Nacht 

a in Industriegebieten  70 dB(A) 70 dB(A) 

b in Gewerbegebieten 65 dB(A) 50 dB(A) 

c in urbanen Gebieten  63 dB(A) 45 dB(A) 

d in Kern-/Dorf- und Mischgebieten 60 dB(A) 45 dB(A) 

e 
in allgemeinen Wohngebieten und  

Kleinsiedlungsgebieten 
55 dB(A) 40 dB(A) 

f in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 35 dB(A) 

g 
in Kurgebieten, für Krankenhäuser  

und Pflegeanstalten  
45 dB(A) 35 dB(A) 

 

Ein Zuschlag von 6 dB(A) für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist für Wohngebiete (WR, WA) 
und Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten zu berücksichtigen: 

an Werktagen von 06:00 - 07:00 und 20:00 - 22:00 Uhr 
an Sonn-/Feiertagen von 06:00 - 09:00 und 13:00 - 15:00 und 20:00 - 22:00 Uhr 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht mehr als 
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
Die Nachtzeit dauert von 22:00 3 06:00 Uhr. 

 
In der Nachtzeit ist gemäß TA Lärm /7/ die volle Stunde mit den höchsten Beurteilungs-
pegeln maßgebend (lauteste Nachtstunde). 
 
Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Abschnitt A.1.3 der TA Lärm /7/ bei be-
bauten Flächen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach 
DIN 4109. Bei unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schützenswer-
ten Räumen enthalten, liegen diese am Rand der Fläche, auf der nach Bau- und Pla-
nungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden dürfen. 
 
Die vorgenannten Vorschriften sind nach übereinstimmender Auffassung in der Recht-
sprechung allerdings gesetzeskonform auszulegen. (Unbebaute) Punkte am Rand der 
Baugrenzen, die keine schutzbedürftigen Räume beinhalten, sind nicht in Blick zu neh-
men, um die Lärmbetroffenheit der Nachbarschaft realistisch abschätzen zu können.  
 
(OVG Münster, B. v. 16.11.2012- 2B 1095/12, zitiert nach juris, Rdnr. 66-68 /8/ und Schreiben des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 24.08.2016 /9/). 
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5.4.1. TA Lärm - Vor- und Zusatzbelastung  

Nach Kapitel 3.2.1 der TA Lärm gilt, dass die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende 
Zusatzbelastung als nicht relevant anzusehen ist, sofern am Immissionspunkt die durch 
die Anlage verursachten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den 
maßgeblichen Immissionspunkten um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Eine Berück-
sichtigung der Vorbelastung ist dann nicht mehr erforderlich. Unter Vorbelastung werden 
dabei die Geräuschimmissionen aller Anlagen außer denen der zu beurteilenden Anlage 
verstanden.  
 

5.4.2. TA Lärm - Einwirkungsbereich nach Punkt 2.2 der TA Lärm  

Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausge-
henden Geräusche  

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese 
Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder  

b) Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Immissi-
onsrichtwert erreichen.  

 
Hinweis: 
Die TA Lärm gilt in der Bauleitplanung nicht unmittelbar. Bei der schalltechnischen Beur-
teilung von gewerblichen Anlagen, welche im geplanten Gewerbegebiet errichtet werden 
können, ist jedoch sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den 
maßgeblichen Immissionsorten durch die Summe aller einwirkenden Gewerbelärmim-
missionen eingehalten werden. Insofern ist bereits im Rahmen der Bauleitplanung dafür 
Sorge zu tragen, dass die vorgenannten Immissionsrichtwerte durch die Geräuschimmis-
sionen aller im Plangebiet möglichen gewerblichen Nutzungen nicht überschritten werden 
können. Gegebenenfalls vorhandene schalltechnische Vorbelastungen durch außerhalb 
des Plangebiets gelegene gewerbliche Lärmemittenten sind zu berücksichtigen. Um si-
cherzustellen, dass die o. a. Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissionsorten 
durch die Summe der Gewerbelärmimmissionen eingehalten werden können, wird eine 
Kontingentierung gem. Kapitel 8 durchgeführt.  
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5.5. Masterplan zum Gewerbegebiet Peißenberg  

Der Markt Peißenberg hat sich zum Ziel genommen das Gewerbegebiet zwischen Hoch-
reuther Straße und Schongauer Straße aus städtebaulicher und landschaftsplanerischer 
Sicht zu ordnen und die bauliche und grünordnerische Weiterentwicklung der einzelnen 
Teilbereiche aufeinander abzustimmen. Aus diesem Grund wurde die Erstellung eines 
Masterplans /20/ in Auftrag gegeben. Im Zuge dieses Masterplans soll nun der nordwest-
liche Teilbereich mit dem vorliegenden Bebauungsplan überplant werden. 
 

Abbildung 6: Planzeichnungen zum Masterplan nach /20/ 

 

Weitere Planzeichnung aus der Grundlage zum Masterplan nach /20/ 

  

Aktueller  
Planungsbereich  
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5.6. Bauplanungsrechtliche Genehmigungen  

In der nachfolgenden Grafik sind die umliegenden Bebauungspläne aus der Grundlage 
/10/ aufgeführt und durch entsprechende Beschriftungen ergänzt. Die Bebauungspläne 
werden dann nachfolgend dargestellt. 
 
Übersichtsplan zur Lage der einzelnen Bebauungspläne aus /10/ 

 

1. Gewerbegebiet >PKG Gelände an der Hochreuther Straße< mit Teilbereich der 2. 
Änderung (1a) 

2. B-Plan >Gewerbegebiet zwischen Böbinger- und Schongauer Straße< 
3. B-Plan >MTP/BHS-Gelände an der Hochreuther Straße<  
4. B-Plan >Teilgebiet an der Hochreuther Straße< (Engel) 1. Änderung, (Mischgebiet) 
 
Aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes in der Abbildung 3 (Seite 17) sind die 
umgebenden Gebietsnutzungen ersichtlich. Daraus ist zu entnehmen, dass die gewerbli-
chen Teilbereiche der Bebauungspläne nach Nr. 1 bis 3 bereits durch unmittelbare Be-
bauungen schalltechnische limitiert sind. Dies ist auch für den Bebauungsplan nach Nr. 4 
zutreffend (s. Ausführungen im Kapitel 5.6.3). Weiter ist festzuhalten, dass ohne detail-
lierte Berechnungen anstellen zu müssen mit Sicherheit die Aussage getroffen werden 
kann, dass im Bereich der geplanten Wohnbauparzellen des Bebauungsplanes >Hoch-
reuther Straße / ehemaliger Grillo Parkplatz< keine Konflikte hinsichtlich der gewerblichen 
Emissionen aus diesen Teilbereichen vorherrschen werden.  

1 

1a 

2 

3 

4 

Planungsgebiet  
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5.6.1. B-Plan >PKG Gelände an der Hochreuther Straße< 

Abbildung 7: Planzeichnung zum Bebauungsplan nach /21/ 

 

 
Planzeichnung zur 2. Änderung >PKG Gelände an der Hochreuther Straße< 

 
  

Bereich  
2. Änderung 
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5.6.2. B-Plan >Gewerbegebiet zwischen Böbinger- und Schongauer Straße<  

Planzeichnung nach /22/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6.3. B-Plan >MTP/BHS-Gelände an der Hochreuther Straße<  

Planzeichnung nach /24/ 

 
Die gewerblichen Emissionen sind hier bereits durch die angrenzenden Wohnbebauungen 
in ihrer Höhe begrenzt.  
  

Bereich Wohnen WA  

Bereich Gewerbe 
bzw. Sondergebiet 

Aktueller Planungsbereich  
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5.6.4. B-Plan >Teilgebiet an der Hochreuther Straße< (Engel) 1. Änderung  

Planzeichnung nach /23/ 
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6. Beurteilung  

6.1. Allgemeines  

Verkehrslärm  
Der Straßenverkehrslärm wird nach den Rechenregeln der RLS-19 /6/ bestimmt. Der Be-
urteilungspegel für Schienenwege ist nach Anlage 2 der 16. BImSchV /4/ zu berechnen. 
Der Verkehrslärm wird anhand der DIN 18005 /3/ bzw. der 16. BImSchV beurteilt. Als 
Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen aus Verkehrslärm dienen die 
Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Für der Ver-
kehrslärm sind die im Kapitel 7.1 (Schiene) und 7.2 (Straße) aufgeführten Ausgangsdaten 
entsprechend anzusetzen.  
 
Emissionskontingentierung nach 45691:2016-12 
Bei der Bestimmung von Emissionskontingenten für gewerblich genutzte Flächen, sind 
bestimmte Ausgangssituationen, sowie das Maß von bestehenden Vorbelastungen an den 
relevanten Immissionsorten, die zur Bewertung heranzuziehen sind, mit entscheidend. 
Das heißt, dass hinzukommende Gewerbebetriebe oder Gewerbeflächen, in Abhängigkeit 
von der Vorbelastung nur noch so viel zum Beurteilungspegel beitragen dürfen, dass in 
der Summe keine Immissionsrichtwertüberschreitungen nach TA Lärm /7/ eintreten. Im 
vorliegenden Fall sind die entsprechenden Vorbelastungen nach den Ausführungen im 
Kapitel 8.1.1 zu beachten.  
 

6.1.1. Berechnungssoftware 

Unter Verwendung des EDV-Programms SoundPLAN 9.0 /18/ wird für die Verkehrslärm-
berechnung ein digitales Geländemodell für die Schallausbreitung erzeugt (s. Kapitel 3.1). 
Die Straße und die Schiene werden in das Geländemodelle mittels SoundPLAN 9.0 /18/ 
eingerechnet. 
 

Die Berechnungen zu den möglichen Emissionskontingenten für die gewerblichen Nutz-
flächen innerhalb des Bebauungsplanes erfolgen nach der DIN 45691:2006-12, Geräusch-
kontingentierung, vom Dezember 2006 /17/ und somit ohne Geländemodell. Bei der Be-
rechnung ist die Immissionsorthöhe gleich der Emissionshöhe und wird hier mit 0 Meter 
berücksichtigt. 
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6.1.2. Grundsätzliche Aussagen über die Mess- und Prognoseunsicherheit 

Unsere Konformitätsaussagen im Immissionsrichtwertbereich werden ohne Berücksichti-
gung der Mess- bzw. Prognoseunsicherheit getroffen. 

Messunsicherheit 
Die Messunsicherheit ist von der Güte der verwendeten Prüfmittel und insbesondere von 
der Durchführung vor Ort abhängig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

÷ ausschließlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651, 
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von ± 0,7 dB verwendet. Dies 
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine. 
Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden 
grundsätzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt. 
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensni-
veau von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geräten von ± 1 dB gerech-
net werden. 
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942 
kann mit ± 0,1 dB angegeben werden. 

÷ bei der Durchführung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitäts-) 
Anforderungen eingehalten. 

Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei höchstens ± 1 dB. 
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messun-
sicherheit vorgeben, werden diese angewandt. 
Um den bestimmungsgemäßen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von 
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung 
mit Betreiber und Genehmigungsbehörde abgestimmt. Damit, und in Verbindung mit der 
entsprechenden langjährigen Erfahrung der Messstellenleitung, können fundiertes Vor-
wissen und eine gute Übersicht über den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Ebenso wer-
den vor Messbeginn Informationen über die wesentlichen Bedingungen der Messsituation 
durch eine Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.  
Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Ein-
zelfall auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig 
zusätzliche Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb über die eigentliche Mess-
aufgabe hinaus beobachtet. 
 
Prognoseunsicherheit 
Die Genauigkeit ist abhängig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

÷ digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) über die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler 
Form (dxf-Format) angefordert. 

÷ softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-
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Manager der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zurückgegriffen. Eine 
Konformitätserklärung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Soft-
ware-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitäts-
anforderungen und Prüfbestimmungen - liegt vor. 

÷ für die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und 
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von 
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst. 

 
Für die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Lärm auf die Regelungen der DIN 
ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt 
die DIN ISO 9613-2 eine geschätzte Genauigkeit von höchstens ± 3 dB an, was bei einem 
Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht. 
 
Die Beurteilungspegel werden für den jeweils ungünstigsten Betriebszustand 3 Maximal-
auslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. 3 ermittelt. Eine 
gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert, 
so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. 

7. Verkehrslärm  

7.1. Ausgangsdaten Verkehrslärm 3 Schiene/Bahn 

Gemäß den Zugverkehrszahlen der DB Netz AG /12/ befahren die Strecke 5444 im Jahr 
2030 (Tag / Nacht) folgende Züge und Mengen. 
  
Tabelle 5: Mengengerüst der Bahnlinie nach /12/  

 
 
Zu- und Abschläge (Schwellen, Brücken o.ä.) zum Emissionspegel erfolgen im Programm 
/18/ selbst. Die Berechnung wird mit der Fahrbahnart c1 als Standardfahrbahn und für 
den vorhandenen Bahnübergang mit >Bahnübergang< berücksichtigt.  
 
Der Bahnübergang ist in der grafischen Anlage entsprechend dargestellt Die Eingabeda-
ten zur Berechnung des Schienenverkehrslärms sind in der Anlage 2.5 dargestellt. 
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7.2. Ausgangsdaten Verkehrslärm 3 Straße  

Nach der RLS-19 /6/ wird die >Stärke der Schallemission einer Straße (beschrieben durch 
den längenbezogenen Schallleistungspegel LW9) aus der Verkehrsstärke M, dem Anteil an 
Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 p1 und p2, den Geschwindigkeiten v 
der Fahrzeuggruppen und dem Typ der Straßendeckschicht berechnet. Hinzu kommen 
gegebenenfalls Zuschläge für die Längsneigung der Straße, für Mehrfachreflexionen und 

für die Störwirkung von lichtsig-
nalgesteuerten Knotenpunkten 
oder Kreisverkehrsplätzen. 
 
Um die Straßenverkehrslärmemis-
sionen an den Planungsgebäuden 
gemäß den Vorgaben der RLS-19 
berechnen zu können, wurden uns 
die Verkehrszahlen aus der Ver-
kehrsuntersuchung von Professor 
Dr.-Ing Kurzak /13/ wie aus der 
Grafik ersichtlich übermittelt. Die 

Verkehrsstärke ist mit DTV = 1.570 Kfz/24h und einem Schwerverkehrsanteil von 6,2 % 
angegeben.  
 

Die Ausgangsdatenbasis für die maßgebliche Straße ist nachfolgend nach Grundlage /13/ 
aufgeführt. Für die Berechnungen >Prognose 2040< wurde ein Prognosefaktor von 1,2 
berücksichtigt. 
 
Tabelle 6: Verkehrsdaten  

Straße  
Zählstelle   

Zähldaten 

Von  bis M (Kfz/h) p1 (%) p2 (%) pKrad (%)  

Tag  Nacht  Tag  Nacht  Tag  Nacht  Tag  Nacht  

Verkehrsdaten 2022 zu Berechnung 

Hochreuther 
Straße  

95 6 3,7 6,5 2,2 8,7 0,8 2,1 
Schongauer  

Straße  
An der Grube  

Verkehrsdaten zu Berechnung >Prognose 2040< 

Hochreuther 
Straße 

114 7,2 3,7 6,5 2,2 8,7 0,8 2,1 
Schongauer  

Straße  
An der Grube  

Legende: 
M:  Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 
p1:  Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t) in % 
p2:  Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine mit Auflieger) mit 

einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t)  
*pKrad: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe pKrad (Motorräder) in %, die emissionsmäßig wie Lkw2 einzustufen sind.  
Anmerkung nach RLS-19: Zu Gunsten der Lärmbetroffenen werden Motorräder (Kräder nach TLS 2012) emissionsmäßig wie Lkw2 eingestuft. 
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Die Geschwindigkeit wird mit Tempo 50 km/h auf dem gesamten Streckenabschnitt be-
rücksichtigt. Die Berechnung erfolgt mittels der Software SoundPLAN /18/. Zu- und Ab-
schläge (Ampeln, Steigung, Straßenoberfläche, etc.) zum Emissionspegel erfolgen im Pro-
gramm /18/ selbst, wobei hier keine Ampeln zu berücksichtigen sind. Angaben des Pla-
nungsbüros zum Straßenbelag liegen nicht vor. Im vorliegenden Fall wird zunächst mit 
>Nicht geriffelter Gussasphalt< gerechnet, d.h. keine Straßendeckschichtkorrektur.  
 
Die Eingabedaten der Verkehrslärmberechnung >Straße< sind u.a. der Anlage 3.5 zu ent-
nehmen. 
 

8. Geräuschkontingentierung  

8.1. Festlegen der Gesamtimmissionsrichtwerte  

Gemäß der DIN 45691:2006-12 /17/ sind zunächst für alle schutzbedürftigen Gebiete in 
der Umgebung des Bebauungsplangebietes die Gesamtimmissionswerte LGI festzulegen, 
die in der Regel nicht höher sein dürfen als die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /7/ 
bzw. die schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 /3/. 
 

8.1.1. Vorbelastung und folgende Planwerte  

Aufgrund der Vorbelastungen durch die umliegenden, gewerblichen Nutzungen bzw. Ge-
biete, werden für die Kontingentierung der gewerblichen Bebauungsplanflächen redu-
zierte Planwerte an den maßgeblichen Immissionsorten berücksichtigt. 
 
Diesbezüglich wird die Kontingentierung so durchgeführt, dass in Anlehnung an die 
TA Lärm /7/ nach Kapitel 3.2.1 die zulässigen Planwerte um 6 dB(A), für die in der Anlage 
5.1 dargestellten Immissionsorte IO1 bis IO7 und IO9 bis IO10 reduziert werden. Für den 
Immissionsort IO8, werden die Planwerte aufgrund der möglichen, östlichen Entwicklung 
einer gewerblichen Nutzung und der wesentlich näheren Lage zu den gewerblichen Flä-
chen des Bebauungsplanes >PKG Gelände an der Hochreuther Straße< /21/ um 10 dB(A) 
reduziert.   
 
Durch die beschriebene Ausgangssituation ergeben sich die entsprechenden Planwerte 
an den genannten Immissionsorten, die im nachfolgenden Kapitel 8.1.2 in den Tabellen 7 
und 8 ersichtlich sind.  
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8.1.2. Bestimmung der Emissionskontingente LEK 

Die Berechnung der zulässigen Emissionskontingente für die gewerblichen Nutzflächen 
innerhalb des geplanten Bebauungsplanes erfolgt mit EDV-Unterstützung durch das Pro-
gramm SoundPLAN /18/, sowie der Richtlinie DIN 45691:2006-12 /17/ unter ausschließ-
licher Ansetzung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung (Adiv). Die Kontingentflä-
chen des Bebauungsplangebiets wurden für die schalltechnischen Berechnungen mit 
Emissionskontingenten LEK in einer Höhe von 0,0 Meter über Geländeoberkante belegt, 
wobei die Höhe der Immissionsorte nach /17/ der Emissionshöhe entspricht. 
 
In den nachfolgenden Tabellen sind die Gesamtimmissionsrichtwert LGI und die Planwerte 
LPI aufgeführt, die unter Berücksichtigung der entsprechenden Geräuschvorbelastungen 
möglich sind. Die aufgeführten Planwerte können durch die Emissionskontingente der 
geplanten Teilflächen TF1 bis TF3 hier ausgeschöpft werden.  
 
In den Tabellen ist weiter noch das mögliche Zusatzkontingent LEK,zus (Zeile >Unterschrei-
tung<) an den relevanten Immissionsorten aufgezeigt um die Planwerte zu erhalten. Da-
bei ist zu beachten, dass die Zusatzkontingente auf ganze Dezibel abzurunden sind. 
 
Tabelle 7: Kontingentierung für den Tageszeitraum  

 

 

Tabelle 8: Kontingentierung für den Nachtzeitraum  
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Die Entfernungsminderung Adiv berechnet sich nach Tabelle 7 und Tabelle 8 aus der Dif-
ferenz von LEK + 10 log (Flächengröße der Teilfläche) und dem Teilpegel am jeweiligen 
Immissionsort.  
 
Tabelle 9: Entfernungsminderung Adiv 

 
 

8.1.3. Zusatzkontingente für einzelne Richtungssektoren 

Wie aus den Tabellen ersichtlich, ergeben sich noch deutliche Unterschreitungen der 
Planwerte an den Immissionsorten IO6 bis IO10, so dass wir hier entsprechende Zusatz-
kontingente vergeben werden. 

÷ Für die Immissionsorte IO6 und IO7 im benachbarten Bebauungsplan >Teilgebiet an 
der Hochreuther Straße<, 1. Änderung (Mischgebiet), wird maximal mögliche Zusatz-
kontingent für die Richtungssektoren entsprechend berücksichtigt.  

÷ Für die Immissionsorte IO8, IO9 und IO10 werden die möglichen Sektoren aufgrund 
der unterschiedlichen Gebietseinstufungen und Entfernungen zur den Kontingentflä-
chen hin so zusammengefasst, dass sich das mögliche Zusatzkontingent auf den Im-
missionsort bezieht, welcher das Zusatzkontingent somit gegrenzt (IO9).  

In der Planzeichnung der Anlage 5 sind die Kontingentflächen, die maßgeblichen Immis-
sionsorte und die Richtungssektoren dargestellt.  
 

Anmerkung 
Bei den vorgeschlagenen, festzusetzenden Emissionskontingenten handelt es sich de 
facto um immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel. D.h., dass jeder 
(ansiedelnde) Betrieb durchaus höhere Schallemissionen emittieren darf. Es dürfen nur 
keine höheren Geräuschimmissionen als diejenigen, die den festgesetzten Emissionskon-
tingenten entsprechen, ankommen. Wenn also durch Schallabschirmung (z. B. Schall-
schutzwand, Betriebsgebäude) oder gerichtete Schallabstrahlung in unbebaute oder we-
niger schützenswerte Nutzungen die einwirkende Schallenergie insoweit gemindert wer-
den kann, dass satzungskonforme Immissionen gewährleistet bleiben, dann sind die im-
missionsschutzrechtlichen Anforderungen des Bebauungsplans erfüllt. 
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9. Einwirkender Gewerbelärm auf das Planungsgebiet  

Durch die örtlichen Gegebenheiten für die einzelnen gewerblichen Flächen und der um-
gebenden Bebauungen (WA-Gebiete, bzw. MI-Gebiete), welche für die einzelnen Flächen 
die einschränkenden Bebauungen darstellen, kann ohne detaillierte Berechnungen an-
stellen zu müssen mit Sicherheit die Aussage getroffen werden, dass im Bereich der ge-
planten Wohnbaubarzellen P4 bis P7 des geplanten Bebauungsplanes >Hochreuther 
Straße / ehemaliger Grillo Parkplatz< keine Konflikte hinsichtlich der gewerblichen Emis-
sionen aus diesen Teilbereichen vorherrschen.  
 
Hinweis:  
Für die Bestimmung der maßgeblichen Außenlärmpegel für die Planungsgebäude inner-
halb der Parzellen P4 bis P7, werden die Orientierungswerte der DIN 18005 /3/ für die 
Gebietsnutzung Allgemeines Wohngebiet pauschal herangezogen. 
 

10. Planung Parkhaus innerhalb der Parzelle >P<  

Nach Angaben des Planungsbüros /25/wird das Parkhaus innerhalb der Parzelle P (s. 
Grafik), welches für die Anwohner zur Verfügung steht, auf der Westseite und Südseite 

geschlossen ausgeführt. Somit werden die Wohngebäude 
im Bereich der Parzelle 4 und der Parzelle 7 entsprechend 
abgeschirmt. Eine Konfliktsituation kann dadurch ausge-
schlossen werden.  
 
 

 
Schnittdarstellung zum Parkhaus  
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Anlage 1 Geländemodell und Übersicht zur Situation vor Ort 
Anlage 1.1 Grafik >Digitales Geländemodell<  
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Anlage 1.2 INr. Zuordnungsnummern für Tabellendarstellungen der Anlagen  
 
INr. Nummern 1 bis 138  

Gebäudenummerierung 1 entspricht in den tabellarischen 
Anlagen hinsichtlich der Sortierung 01 = Haus 01.  
 
Die Nummerierungen der Gebäude sind wenn möglich, den 
Parzellennummerierungen nach Plandarstellung angepasst.  
 
 
 

 
Zuordnungsnummern für EG und 1.OG (alle Gebäude)  

 

  

Beispiel Haus 01 

INr. 21 bis 26 
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Zuordnungsnummern für 2.OG (Haus 2 bis 18) 

 

 
Zuordnungsnummern für 3.OG (Haus P4) 
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Anlage 2 Verkehrslärm >Schiene/Bahn<  
Anlage 2.1 Grafik mit Beurteilungspegel Tag, EG und 1.OG 

 



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 8488.1/2023-RK 

 Seite 48 von 73 

Anlage 2.2 Grafik mit Beurteilungspegel Tag, 2.OG und 3.OG 
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Anlage 2.3 Grafik mit Beurteilungspegel Nacht, EG und 1.OG 
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Anlage 2.4 Grafik mit Beurteilungspegel Nacht, 2.OG und 3.OG 
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Anlage 2.5 Eingabedaten / Ausgangsdaten Schiene  

 
 

Fahrzeug-Kategorien zum Zug / zu den Zügen  
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Anlage 2.6 Rechenlaufinformation 
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Anlage 3 Verkehrslärm >Straße<  
Anlage 3.1 Grafik mit Beurteilungspegel Tag, EG und 1.OG 
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Anlage 3.2 Grafik mit Beurteilungspegel Tag, 2.OG und 3.OG 
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Anlage 3.3 Grafik mit Beurteilungspegel Nacht, EG und 1.OG 
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Anlage 3.4 Grafik mit Beurteilungspegel Nacht, 2.OG und 3.OG 
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Anlage 3.5 Eingabedaten / Ausgangsdaten Straße  
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Anlage 3.6 Rechenlaufinformation 
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Anlage 4 Verkehrslärm >Schiene und Straße <  
Anlage 4.1 Grafik mit Beurteilungspegel Tag, EG und 1.OG 

 



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 8488.1/2023-RK 

 Seite 60 von 73 

Anlage 4.2 Grafik mit Beurteilungspegel Tag, 2.OG und 3.OG 

 
  



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 8488.1/2023-RK 

 Seite 61 von 73 

Anlage 4.3 Grafik mit Beurteilungspegel Nacht, EG und 1.OG 
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Anlage 4.4 Grafik mit Beurteilungspegel Nacht, 2.OG und 3.OG 

 

  



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 8488.1/2023-RK 

 Seite 63 von 73 

Anlage 4.5 Beurteilungspegel Einzelpunkte 
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Anlage 4.5 Beurteilungspegel Einzelpunkte 
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Anlage 4.5 Beurteilungspegel Einzelpunkte 
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Anlage 4.5 Beurteilungspegel Einzelpunkte 
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Anlage 4.6 Rechenlaufinformation 
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Anlage 5 Kontingentberechnung zur Planung 
Anlage 5.1 Grafik zur Berechnung der Situation  
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Anlage 5.2 Koordinaten der Teilflächen  
 
NAME                    =Teilfläche TF1  
_____x_____ _____y_____ ___z___ 
  653405.74 5294716.27       0.00 
  653400.67 5294710.82       0.00 
  653394.91 5294702.08       0.00 
  653381.53 5294671.84       0.00 
  653389.58 5294660.38       0.00 
  653391.70 5294657.39       0.00 
  653392.34 5294657.57       0.00 
  653394.47 5294658.45       0.00 
  653396.50 5294659.56       0.00 
  653397.59 5294660.28       0.00 
  653412.33 5294670.49       0.00 
  653413.14 5294671.28       0.00 
  653413.75 5294672.22       0.00 
  653414.14 5294673.27       0.00 
  653414.29 5294674.39       0.00 
  653414.24 5294675.18       0.00 
  653413.26 5294677.87       0.00 
  653412.43 5294679.06       0.00 
  653409.25 5294683.70       0.00 
  653409.10 5294684.41       0.00 
  653409.19 5294685.12       0.00 
  653409.52 5294685.76       0.00 
  653410.38 5294686.43       0.00 
  653421.77 5294694.33       0.00 

 
 
NAME                    =Teilfläche TF2  
_____x_____ _____y_____ ___z___ 
  653461.39 5294724.71       0.00 
  653450.00 5294740.11       0.00 
  653432.43 5294731.13       0.00 
  653414.53 5294722.81       0.00 
  653412.07 5294727.21       0.00 
  653403.52 5294718.32       0.00 
  653405.74 5294716.27       0.00 
  653421.77 5294694.33       0.00 
  653423.93 5294695.82       0.00 
  653424.56 5294696.12       0.00 
  653425.27 5294696.18       0.00 
  653425.95 5294695.99       0.00 
  653426.61 5294695.49       0.00 
  653431.39 5294688.57       0.00 
  653466.54 5294717.94       0.00 
 

 
NAME                    =Teilfläche TF3  
_____x_____ _____y_____ ___z___ 
  653466.54 5294717.94       0.00 
  653478.72 5294700.60       0.00 
  653491.85 5294681.72       0.00 
  653458.27 5294658.40       0.00 
  653457.03 5294660.20       0.00 
  653453.16 5294657.11       0.00 
  653431.39 5294688.57       0.00 
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Anlage 6 Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018 
Anlage 6.1 Maßgebliche Außenlärmpegel (Höchster Pegelwert) 
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Anlage 6.2 Maßgebliche Außenlärmpegel (Tabellendarstellung)  
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Anlage 6.2 Maßgebliche Außenlärmpegel (Tabellendarstellung) 
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Anlage 7 Mitgeltende Unterlagen; Planung nach/25/ 
Schnittzeichnung nach Grundlage  

 
 


